Auszug aus dem Eingruppierungserlass zur Vergütung der Lehrer im Angestelltenverhältnis
Stand:2004-08-10
I.    Lehrkräfte an Grundschulen, Hauptschulen und in der Förderstufe
	Eingruppierung in


	

	IIa
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Haupt- und Realschulen bei einer ihrer Befähigung entsprechenden Verwendung 

	III
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Haupt- und Realschulen bei der Verwendung an einer Grundschule

Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Grundschulen

Religionslehrerinnen und Religionslehrer mit abgeschlossenem theologischem Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule

	IV a
	Lehrerinnen und Lehrer mit Lehrbefähigung in musisch-technischen Fächern mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung und mit staatlicher Anerkennung nach Befähigungsfeststellung

	IV b
	Lehrerinnen und Lehrer ohne Befähigung zum Lehramt an Grundschulen, Hauptschulen und Realschulen mit abgeschlossenem Studium an einer Hochschule mit überwiegendem Unterricht in mindestens einem wissenschaftlichen Fach
Lehrerinnen und Lehrer mit Lehrbefähigung in musisch-technischen Fächern ohne abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung

Diplom-Sportlehrerinnen und -lehrer mit mindestens sechssemestrigem Hochschulstudium

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ohne abgeschlossene Fachhochschulausbildung, jedoch mit staatlicher Anerkennung 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer sozialpädagogischer Richtung mit staatlicher Prüfung nach Befähigungsfeststellung

	V c
	Musiklehrerinnen und Musiklehrer
Zeichenlehrerinnen und Zeichenlehrer

Turn- und Sportlehrerinnen und -lehrer mit Lehrbefähigung als Turn- und Sportlehrer im freien Beruf

Erzieherinnen und Erzieher, die Unterricht an Grundschulvorklassen erteilen

	VI b
	Turn-, Sport- oder Gymnastiklehrerinnen und -lehrer mit der Ausbildung als staatlich geprüfte Vereinsturnlehrer oder als staatlich anerkannte Sportlehrer
Erzieherinnen und Erzieher als Hilfskräfte an Grundschulvorklassen

	VII
	Turn- und Sportlehrerinnen und -lehrer ohne Lehrbefähigung als Turn- und Sportlehrer im freien Beruf


II.   Lehrkräfte an Sonderschulen
	Eingruppierung in


	

	II a
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Sonderschulen

	III
	Lehrerinnen und Lehrer mit Erster Staatsprüfung für das Lehramt an Sonderschulen

	IV a 
	Lehrerinnen und Lehrer ohne Befähigung zum Lehramt an Sonderschulen in der Tätigkeit von Sonderschulehrerinnen und Sonderschullehrern

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit abgeschlossener Fachhochschulausbildung

	IV b
	Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ohne abgeschlossene Fachhochschulausbildung, jedoch mit staatlicher Anerkennung
Fachlehrerinnen und Fachlehrer sozialpädagogischer Richtung mit staatlicher Prüfung nach Befähigungsfeststellung

	V c
	Erzieherinnen und Erzieher mit staatlicher Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher


III.  Lehrkräfte an Realschulen
	Eingruppierung in


	

	II a
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Hauptschulen und Realschulen

Religionslehrerinnen und Religionslehrer mit abgeschlossenem theologischem Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule

	IV a
	Lehrerinnen und Lehrer ohne Befähigung zum Lehramt an Haupt- und Realschulen, jedoch mit abgeschlossener Hochschulausbildung in der Tätigkeit von Realschullehrerinnen und  -lehrern mit überwiegendem Unterricht in mindestens einem wissenschaftlichen Fach
Musikerzieherinnen und Musikerzieher

Kunsterziehrinnen und Kunsterzieher

Diplom-Sportlehrerinnen und -lehrer mit mindestens sechssemestrigem Hochschulstudium 


IV. Lehrkräfte an Gymnasien
	Einstufung in
	

	II a
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an Gymnasien

	III
	Lehrerinnen und Lehrer ohne Befähigung zum Lehramt an Gymnasien, jedoch mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung in der Tätigkeit von Studienrätinnen oder Studienräten, die überwiegend in dem ihrem Studium entsprechenden Fach unterrichten

!!! Dieses Merkmal gilt nicht für Diplom-Dolmetscherinnen und -Dolmetscher und Diplom-Übersetzerinnen und -Übersetzer

	V b
	Musikerzieherinnen und Musikerzieher 
Kunsterziehrinnen und Kunsterzieher

Turn- und Sportlehrerinnen und -lehrer mit Lehrbefähigung als Turn- und Sportlehrer im freien Beruf

	V c
	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrer mit der Ausbildung als staatlich geprüfte Vereinsturnlehrer


V.   Lehrkräfte an beruflichen Schulen
	Eingruppierung in


	

	II a
	Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen in der Tätigkeit von Studienrätinnen und Studienräten

	III
	Lehrerinnen und Lehrer ohne Befähigung zum Lehramt an beruflichen Schulen, jedoch mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung in der Tätigkeit von Studienrätinnen und Studienräten, die überwiegend in dem ihrem Studium entsprechenden Fach unterrichten

	IV a
	Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit Lehrbefähigung in technologischen oder sozialpädagogischen Fächern und mit abgeschlossener Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung

	IV b
	Fachlehrerinnen und Fachlehrer mit Lehrbefähigung in technologischen oder sozialpädagogischen Fächern ohne abgeschlossene Ingenieur- oder Fachhochschulausbildung


VI.  Lehrkräfte an integrierten Gesamtschulen
       Lehrerinnen und Lehrer, die überwiegend in den Klassen 1 bis 6 unterrichten, werden wie die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer an 

       Grund- und Hauptschulen eingruppiert

       Lehrerinnen und Lehrer, die überwiegend in den Klassen 7 bis 10 unterrichten, werden wie die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer an

       Realschulen eingruppiert

       Lehrerinnen und Lehrer, die überwiegend in den Klassen 11 bis 13 unterrichten, werden wie die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer an

       Gymnasien eingruppiert
